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Amtliche Mitteilungen und Informationen der Stadt Ribnitz-Damgarten 
 

 19. Jahrgang                                            Montag, 28. Januar 2013                                        Nummer 1 

 
 

 
Aus dem Inhalt: 
 
 Mitglieder des Gemeindewahlausschusses 

für die Bürgermeisterwahl  

 Zeit, Ort und Tagesordnung der 1. Sit-
zung des Gemeindewahlausschusses 

 Wahlbekanntmachung über das Recht 
der Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen für 
die Wahl des Bürgermeisters am  
24. März 2013 

 Sitzungsplan der Stadtvertretung und 
ihrer Ausschüsse – Januar bis März 2013 

 
 

 

Sonnabend-Sprechtag des 

Einwohnermeldeamtes 
 
 

2. Februar 2013 von 09:00 - 11:00 Uhr 

im Rathaus Ribnitz, Zimmer 113 
 

 

 
Sprechtage des Kontaktbeamten  

der Polizei 
 
 

14. Februar 2013, 15:00 - 17:00 Uhr  
Rathaus Ribnitz, Rathaussaal  

 
21. Februar 2013, 15:00 - 17:00 Uhr  

Rathaus Damgarten, Rathaussaal  

 
28. Februar 2013, 15:00 - 17:00 Uhr  

Bürgerbüro Ahrenshagen, Todenhäger Str. 2 
 

 
Information  

des DRK-Blutspendedienstes 
 

Blutspendetermine in Ribnitz-Damgarten 
 
 

2. Februar 2013, 08:30 - 11:30 Uhr 

Ribnitz, DRK-Kreisverband, Körkwitzer Weg 43 
 

5. Februar 2013, 14:00 - 18:00 Uhr 

Ribnitz, DRK-Kreisverband, Körkwitzer Weg 43 
 

11. Februar 2013, 09:30 - 11:30 Uhr 

Ribnitz, Finanzamt, Sandhufe 3 
 

4. März 2013, 14:30 - 18:00 Uhr 

Damgarten, Regionale Schule, Schulstraße 13 
 
 
 

Alle Gesunden im Alter von 18 - 68 Jahren (Erst-
spender bis 60 Jahre) werden gebeten, sich an den 
Blutspendeaktionen zu beteiligen. Weitere Infor-
mationen unter der kostenlosen Hotline 0800 
1194911 oder unter www.drk.de 

 

 

 
Öffnungszeiten des Briefwahllokals 

 

in der Zeit vom 4. - 22. März 2013 

im Rathaus Ribnitz, Bürgerbüro, Zimmer 100 
 
 
 

Montag - Mittwoch: 09.00 - 12:00 Uhr 

  13:00 - 16:00 Uhr 

Donnerstag 09:00 - 12:00 Uhr 

  13:00 - 18:00 Uhr 

Freitag 09:00 - 12:00 Uhr 
 

 

http://www.drk.de/
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Bekanntmachung der Mitglieder des Gemeindewahlausschusses 

für die Wahl des Bürgermeisters 

am 24. März 2013 
 

 

  Vorsitzende: Eleonore Mittermayer 

  Stellvertreterin: Martina Hilpert 

 

 Beisitzerin: Helga Meyer 

 Stellvertreterin: Sieglinde Plümer 

 

 Beisitzer: Heinz Schubbe 

 Stellvertreter: Günter Huxhold 

 

 Beisitzer: Hans-Georg Kretzer 

 Stellvertreter: Dr. Frank Ziller 

 

 Beisitzerin: Christiane Sahm 

 Stellvertreterin: Dörte Hansen 
 
 

Ribnitz-Damgarten, 28. Januar 2013 

Eleonore Mittermayer 

Gemeindewahlleiterin 

 

 

 

1. Sitzung des Gemeindewahlausschusses  

der Stadt Ribnitz-Damgarten 
 
 
Am 
 

Donnerstag, dem 31. Januar 2013 um 16:30 Uhr 
 
findet im 
 

Rathaussaal des Ribnitzer Rathauses, Am Markt 1, 
 
die 1. Sitzung des Gemeindewahlausschusses statt. 
 
 
Tagesordnung 
 
1. Zulassung der Wahlvorschläge 

2. Anfragen und Mitteilungen 
 
Die Sitzung ist öffentlich. 
 
 

Eleonore Mittermayer 

Gemeindewahlleiterin 
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Bekanntmachung der Gemeindewahlbehörde 

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von 

Wahlscheinen für die Wahl des Bürgermeisters am 24. März 2013 
 
 
 
1. Das Wählerverzeichnis zur Wahl des Bürgermeisters für die Wahlbezirke der Stadt Ribnitz-Damgarten 

 

wird in der Zeit vom   4. bis 8. März 2013 

 

während der allgemeinen Öffnungszeiten 
 
Montag, Mittwoch  13:00 Uhr - 16:00 Uhr 

Dienstag  09:00 Uhr - 12:30 Uhr und 13:00 Uhr - 16:00 Uhr 

Donnerstag  09:00 Uhr - 12:30 Uhr und 13:00 Uhr - 18:00 Uhr 

Freitag  09:00 Uhr - 12:30 Uhr 

 

im Rathaus Ribnitz, Zimmer 112, Am Markt 1, 18311 Ribnitz-Damgarten, 

 

für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten.  

 

Alle Wahlberechtigten haben in o. a. Zeit ein Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis, um die Richtigkeit 

und Vollständigkeit der zu ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten zu überprüfen. Zur Über-

prüfung der Daten von anderen Personen darf das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis nur wahr-

genommen werden, wenn Tatsachen glaubhaft gemacht werden, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Un-

vollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Anträge auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses 

können spätestens am 8. März 2013 bei der Gemeindewahlbehörde, Am Markt 1, 18311 Ribnitz-Damgarten, 

unter Angabe der Gründe gestellt werden. Stützen sich Anträge auf Tatsachenbehauptungen, die nicht offen-

kundig sind, so haben die Antragstellenden die erforderlichen Beweismittel beizubringen. 
 
2. Wählen können alle Wahlberechtigten, die für die Bürgermeisterwahl in das Wählerverzeichnis einge-

tragen sind oder für diese einen Wahlschein haben. 
 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens 2. März 2013 

eine Wahlbenachrichtigung. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu 

sein, muss bis zum 8. März 2013 einen Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis stellen, um das Wahl-

recht ausüben zu können.  
 
4. Wahlberechtigte erhalten auf Antrag einen Wahlschein, wenn sie 

- aus einem von ihnen nicht zu vertretenden Grund nicht in das Wählerverzeichnis aufgenommen worden sind 

- an der Briefwahl teilnehmen möchten oder 

- zur Urnenwahl einen anderen Wahlbezirk des Wahlgebietes aufsuchen wollen. 

Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte die Briefwahlunterlagen. 
 
5. Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum  

22. März 2013, 12:00 Uhr, bei der Gemeindewahlbehörde mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt 

werden. Der Antrag muss nicht begründet werden. Sind Wahlberechtigte aus einem von ihnen nicht zu vertre-

tenden Grund nicht in das Wählerverzeichnis aufgenommen worden, können Wahlscheine noch am Wahltag 

bis 15:00 Uhr beantragt werden. Diese Frist gilt auch, wenn Wahlberechtigte den Wahlraum wegen nachge-

wiesener plötzlicher Erkrankung nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen können. 

 

6. Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt. Versichert eine wahlberechtigte Person glaubhaft, dass ihr 

der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihr bis zum zweiten Tag vor der Wahl, 12:00 Uhr, oder 

am Wahltag bis 15:00 Uhr ein neuer Wahlschein mit einer neuen Nummer erteilt werden. 
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7. Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss den unterschriebenen Wahlscheinantrag oder eine 

schriftliche Vollmacht der vertretenen Person vorlegen. Wahlberechtigte können sich bei der Antragstellung 

der Hilfe einer anderen Person bedienen, wenn sie des Lesens oder Schreibens unkundig oder wegen einer 

körperlichen Beeinträchtigung am Schreiben gehindert sind. Soweit eine Vollmacht erforderlich ist, wird  

diese durch eine schriftliche Erklärung der bevollmächtigten Hilfsperson ersetzt, die Angaben über die  

bevollmächtigende Person und die Hinderungsgründe nach Satz 2 enthalten muss. 
 
8. An eine andere als die wahlberechtigte Person dürfen der Wahlschein und die Briefwahlunterlagen nur aus-

gehändigt werden, wenn diese den unterschriebenen Wahlscheinantrag oder eine schriftliche Vollmacht der 

vertretenen Person vorlegt. 
 
9. Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit Stimmzettel und Wahlschein so rechtzeitig an die 

angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 18:00 Uhr eingeht. Er kann 

auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 

Ribnitz-Damgarten, 28. Januar 2013 

Christel Kranz, Amtsvorsteherin 

Gemeindewahlbehörde 

 

Sitzungsplan der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten und ihrer Ausschüsse 

- Januar bis März 2013 - 
(Änderungen vorbehalten) 

 

 

Hinweis: Hauptausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss und Ausschuss Bodden-Therme tagen nicht 

öffentlich. 

 

Januar 
 
Mi, 30. Januar 2013 (17:00 Uhr) Hauptausschuss Rathaus Ribnitz, Zi. 216 

Do, 31. Januar 2013 (18:00 Uhr) Finanzausschuss Rathaus Ribnitz, kleiner Saal 

 

Februar 
 
Mi,   6. Februar 2013 (18:00 Uhr) Schul-/Sozial-/Kulturausschuss Vereinshaus, Ulmenallee 11 

Do,   7. Februar 2013 (17:30 Uhr) Bau-/Wirtschaftsausschuss Rathaus Ribnitz, Rathaussaal 

Mi, 13. Februar 2013 (17:00 Uhr) Hauptausschuss Rathaus Ribnitz, Zi. 216 

Mi, 20. Februar 2013 (18:00 Uhr) Stadtvertretung Rathaus Ribnitz, Rathaussaal 
Di, 26. Februar 2013 (18:00 Uhr) Ausschuss für Ordnung/ Rathaus Ribnitz, Rathaussaal 

  Sicherheit/Verkehr 

Mi, 27. Februar 2013 (16:00 Uhr) Sportausschuss  Sportplatz Damgarten 

Mi, 27. Februar 2013 (19:00 Uhr) Ortsbeirat Klockenhagen Klockenhagen, Meckl. Str. 28 

Do, 28. Februar 2013 (17:30 Uhr) Rechnungsprüfungsausschuss Rathaus Ribnitz, Zi. 211 

 

März 
 
Mi,   6. März 2013 (17:00 Uhr) Hauptausschuss Rathaus Ribnitz, Zi. 216 

Di, 12. März 2013 (19:00 Uhr) Stadtausschuss Damgarten Rathaus Damgarten, Zi. 204 

Di, 12. März 2013 (18:30 Uhr) Ortsbeirat Langendamm Tonnenbundhaus Langendamm 

Do, 14. März 2013 (18:30 Uhr) Ausschuss Bodden-Therme Rathaus Ribnitz, kleiner Saal 

Mi, 20. März 2013 (17:00 Uhr) Hauptausschuss Rathaus Ribnitz, Zi. 216 

 
 

Herausgeber: Stadt Ribnitz-Damgarten, Am Markt 1, 18311 Ribnitz-Damgarten. Verantwortlich für den amtlichen Teil: Der Bürger-

meister. Redaktion: Hauptamt der Stadtverwaltung Ribnitz-Damgarten,  03821 8934113, e-mail: stadt@ribnitz-damgarten.de. Das 

„Amtliche Stadtblatt Ribnitz-Damgarten“ erscheint nach Bedarf und liegt in den Rathäusern von Ribnitz und Damgarten zur kosten-

losen Mitnahme aus, außerdem ist es unter www.ribnitz-damgarten.de veröffentlicht. Ein Bezug ist gegen Erstattung der Portokosten 

möglich.  

http://www.ribnitz-damgarten.de/

